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Mitteilungen

Die Erhöhung der AHV- und IV-Renten
auf den 1. Januar 1984

Gemäss der bundesrätlichen «Verordnung 84 über die Anpassungen an die
Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV» vom 29. Juni 1983 werden die
Renten der AHV/IV in Anwendung von Artikel 33ter AHVG der Lohn- und

I Preisentwicklung angepasst. Nachstehend sollen einige der Fragen, die sich
Lei den Rentnern im Zusammenhang mit dieser Anpassung stellen, beantwortet

werden.

Mje werden die laufenden Renten erhöht?

Die Erhöhung der am I.Januar 1984 bereits laufenden Renten erfolgt durch
Erhöhung der diesen Renten zugrunde liegenden durchschnittlichen
Jahreseinkommen. Die Verordnung schreibt vor, dass das bisherige durchschnittliche

Jahreseinkommen um
690-620 _ ^ ^ prozent erhöht wird. Das auf

6>2
aiese Weise ermittelte durchschnittliche Jahreseinkommen ist massgebend für
die Höhe der neuen Renten, die aufgrund der ab 1. Januar 1984 gültigen
Rententabellen bestimmt wird. Zwei Beispiele sollen dies illustrieren:

Durchschnittliches Jahreseinkommen Einfache Vollrente
alt neu alt neu
Fr. Fr. Fr. Fr.

L 7 440 8 280 620 690
2- 44 640 49 680 1 240 1 380

Das Erhöhungsverfahren gewährleistet die Gleichbehandlung der laufenden

und der neu entstehenden Renten. Die nachstehende Tabelle zeigt, in
welchem Rahmen sich die umgerechneten Renten bewegen werden. Sie gibt
die ab 1. Januar 1984 gültigen Mindest- und Höchstbeträge von Vollrenten an,
d-h. der Renten von Versicherten mit vollständiger Beitragsdauer, wobei der
his zum 31. Dezember 1983 gültige Betrag in Klammern beigefügt ist:

15



Rentenart Rentenhöhe

Minimum
Fr.

Maximum
Fr.

Einfache Renten
Ehepaarrenten
Witwenrenten
Zusatzrenten für Ehefrauen
Einfache Waisen- und Kinderrenten
Voll Waisenrenten/Doppelkinderrenten

690 (620)
1035 (930)
552 (496)
207 (186)
276 (248)
414 (372)

1380 (1240)
2070 (1860)
1104 (992)
414 (372)
552 (496)
828 (744)

Bei Teilrenten, d.h. bei Renten von Versicherten mit unvollständiger Beitragsdauer,

sind die Mindest- und Höchstbeträge entsprechend niedriger als in der
Tabelle wiedergegeben.

Um wieviel sind die neuen Renten höher?

Eine in jedem Einzelfall gültige Antwort lässt sich auf diese Frage nicht
geben. In den meisten Fällen wird die ab 1. Januar 1984 zur Auszahlung gelangende

Rente um knapp 11,3 Prozent höher sein als die bis zum Dezember 1983

ausgerichtete. Abweichungen sind in Einzelfällen - insbesondere bei Teilrenten

- wegen gewisser Rundungsdifferenzen möglich. Wie dies bereits bei der
auf den 1. Januar 1982 erfolgten Rentenerhöhung der Fall war, werden jedoch
einige Renten überhaupt nicht oder nicht im erwähnten Masse erhöht.

Was geschieht bei den Ergänzungsleistungen?

Der Bundesrat hat auf den 1. Januar 1984 die Einkommensgrenzen bei den
Ergänzungsleistungen etwas stärker als die Renten angehoben und die
Beträge für den Mietzinsabzug erhöht. Die Auswirkungen auf die einzelne
Ergänzungsleistung lassen sich nicht mit einem einheitlichen Prozentsatz nennen,

da der EL-Betrag von verschiedenen Faktoren - Rentenhöhe, Mietzins,
Krankenkassenprämie usw. - abhängig ist und bei Alleinstehenden zwischen
5 und 950 Franken im Monat variieren kann.

Wichtig bleibt der Vergleich des Betrages, den die AHV/IV-Rente und die
Ergänzungsleistung zusammen vor und nach der Erhöhung ausmachen. In
den weitaus meisten Fällen beträgt die Erhöhung zumindest 11,3 Prozent wie
bei den Renten. In einer Minderzahl von Fällen allerdings kann die Erhöhung
geringer ausfallen. Dies lässt sich vor allem bei einer hohen AHV/IV-Rente
nicht vermeiden.

(Aus ZAK, Heft 11/83)
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